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Aus der Ukraine Geflüchtete finden in Deutschland Schutz und können auf der Grund-
lage einer EU-Richtlinie unbürokratisch und ohne Einzelfallprüfung einen sog. humani-
tären Aufenthaltstitel erhalten. Wer hier arbeiten möchte, benötigt zusätzlich noch eine 
Arbeitserlaubnis.

Der humanitäre Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz, der Kriegs-
flüchtlingen in der EU einen vorübergehenden Schutz gewährt, ist bei den 

Ausländerbehörden zu beantragen. Das Bundesministerium des Inneren hat zusätzlich 
eine Verordnung zur Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels veröffentlicht.

Ausländer, die sich am 24.2.2022 in der Ukraine aufgehalten haben und die bis zum 
4.3.2024 in das Bundesgebiet eingereist sind, ohne den für einen langfristigen Aufent-
halt im Bundesgebiet erforderlichen Aufenthaltstitel zu besitzen, sind für einen Zeit-
raum von 90 Tagen ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Einreise in das Bundesgebiet vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.
Ukrainische Staatsangehörige, die am 24.2.2022 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in der Ukraine hatten, aber die sich zu diesem Zeitpunkt vorübergehend 
nicht in der Ukraine aufgehalten haben, und die bis zum 4.3.2024 in das Bundesgebiet 
eingereist sind, ohne den für einen langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforder-
lichen Aufenthaltstitel zu besitzen, sind für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem Zeit-
punkt der erstmaligen Einreise in das Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthalts-
titels befreit.

Der Antrag auf einen Aufenthaltstitel kann aber gestellt werden. Insbesondere für die 
Aufnahme einer Beschäftigung ist ein Aufenthaltstitel erforderlich. Bis zur endgültigen 
Erteilung des Aufenthaltstitels werden sog. Fiktionsbescheinigungen ausgestellt.

Mit der Fiktionsbescheinigung bzw. später dem Aufenthaltstitel erhalten die 
Geflüchteten aus der Ukraine auch die Erlaubnis zum Arbeiten, indem diese 
Dokumente mit den Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ versehen werden.

Damit ist das Arbeiten in Deutschland ohne Einschränkungen möglich. Ukrainische Ge-
flüchtete können mit dem Erhalt der Arbeitserlaubnis sofort eine Arbeit aufnehmen.
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Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten die allgemeinen Regelungen des 
Versicherungs-, Beitrags- und Melderechts der Sozialversicherung sowie die 
Mindestlohnregelungen und die übrigen arbeitsrechtlichen Ansprüche.

So gibt es bei den Meldungen und der Berechnung der Beiträge und Umlagen zur Sozi-
alversicherung keine Besonderheiten.

Eine kurzfristige Beschäftigung mit einem monatlichen Verdienst über 520 € bewirkt 
bei diesem Personenkreis keine Versicherungsfreiheit, da die Beschäftigung berufsmäßig 
ausgeübt wird. Denn die Beschäftigung ist für die Geflüchteten grundsätzlich nicht von 
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung.

Die Sozialversicherungsnummer kann vom Arbeitgeber über das Entgeltabrechnungs-
programm oder über sv.net angefordert oder beantragt werden.

Die steuerliche Identifikationsnummer sollte im Zusammenhang mit der Meldung bei 
den Meldebehörden erstellt worden sein. Ist dem nicht so, kann das Wohnsitzfinanzamt 
auf Antrag eine Papierbescheinigung für den Lohnsteuerabzug ausstellen.

Informationen zur Beschäftigung und Integration von Geflüchte-
ten finden Sie beispielsweise auf den folgenden Internetseiten:

 » Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände

 » Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 » Bundesministerium des Innern und für Heimat

 » BARMER

 » Projekt „Erfolgreich Integrieren“

 » Minijob-Zentrale
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Weitere Informationen

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen 
wir keine Haftung für den Inhalt. Quelle: RV-Bund „summa summarum“ Ausgabe Nr. 2/2022. Rechtsstand 1/2023.


